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Schul-/Studienabschluss zu erreichen. Voraussetzung ist, dass die
versicherte Reise vor dem Termin der nicht bestandenen Prüfung
gebucht wurde und der Termin für die Wiederholungsprüfung
unerwartet in die versicherte Reisezeit fällt.

3. Die Würzburger erstattet die Mehrkosten der Hinreise, wenn die ver-
sicherte Reise aus den in Ziffer 2 a) bis h) genannten Gründen oder
wegen einer Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln verspätet
angetreten wird. Erstattet werden die Mehrkosten bis zur Höhe der
Stornokosten, die bei Nichtantritt der Reise angefallen wären.

2. Wann und für wen besteht kein Versicherungsschutz? 
1. Die Würzburger haftet nicht für die Gefahren des Krieges, Bürgerkrie-

ges oder kriegsähnlicher Ereignisse und solche, die sich unabhängig
vom Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerk-
zeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Fol-
ge einer dieser Gefahren ergeben, politische Gewalthandlungen, Auf-
ruhr, sonstige bürgerliche Unruhen und Kernenergie.

2. Vollendet eine versicherte Person das 79. Lebensjahr, so endet der
Versicherungsvertrag für diese Person zum Ende des laufenden Ver-
sicherungsjahres.

3. Was ist bei der Ermittlung der Versicherungssumme zu 
berücksichtigen? 

1. Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reise-
preis (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin nicht enthal-
tene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind mitversichert,
wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wur-
den. Die Würzburger haftet bis zur Höhe der Versicherungssumme
abzüglich Selbstbehalt;

2. Bei jedem Versicherungsfall trägt der Versicherte einen Selbstbehalt
von € 25 je Person.
Wird der Versicherungsfall durch Krankheit ausgelöst, so trägt der
Versicherte von dem erstattungsfähigen Schaden 20 v. H. selbst, min-
destens € 25 je Person.

4. Was muss bei der Prämienzahlung berücksichtigt werden?
1. Die Einmalprämie ist unverzüglich nach Erhalt des Versicherungs-

scheins zu zahlen, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginn.
Geraten Sie mit der Zahlung der Erstprämie in Verzug, gelten die
Bestimmungen des § 37 VVG, geraten Sie mit der Zahlung einer Fol-
geprämie in Verzug, gilt § 38 VVG.

5. Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten 
(Obliegenheiten)?

1. Sie/der Versicherte sind verpflichtet:
a) der Würzburger den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich

mitzuteilen und gleichzeitig die Reise bei der Buchungsstelle zu
stornieren und die Stornokosten möglichst niedrig zu halten;

b) der Würzburger jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu ertei-
len und ihr alle erforderlichen Beweismittel zur Verfügung zu stel-
len, insbesondere ärztliche Atteste über Krankheiten, Unfälle, Imp-
funverträglichkeit bzw. Schwangerschaft im Sinne von Ziff. 1 Nr. 2
unter Beifügung der Buchungsunterlagen einzureichen;

c) auf Verlangen der Würzburger die Ärzte von der Schweigepflicht
in Bezug auf den Versicherungsfall zu entbinden, soweit diesem
Verlangen rechtswirksam nachgekommen werden kann.

2. Machen Sie bzw. die versicherte Person entgegen der vertraglichen
Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße
Angaben oder stellen Sie bzw. die versicherte Person dem Versicherer
vorsätzlich die verlangten Belege  nicht zur Verfügung oder verletzen
Sie sonstige vertragliche Obliegenheiten, verlieren Sie bzw. die versi-
cherte Person Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Versto-
ßen Sie bzw. die versicherte Person grob fahrlässig gegen diese Oblie-
genheiten, verlieren Sie bzw. die versicherte Person Ihren Anspruch
zwar nicht vollständig, aber der Versicherer kann die Leistung im Ver-
hältnis zur Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt
nicht, wenn Sie bzw. die versicherte Person nachweisen, dass Sie bzw.
die versicherte Person die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt
haben. Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Auf-
klärung oder zur Beschaffung von Belegen bleibt der Versicherer
jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet als Sie bzw. die versicherte
Person nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Oblie-

1. Was ist versichert?
1. Die Würzburger Versicherungs-AG (Würzburger) leistet Entschädi-

gung bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunternehmen oder
einem anderen vom Versicherten nachweislich vertraglich geschul-
deten Rücktrittskosten;

2. Die Würzburger ist im Umfang von Nr. 1 leistungspflichtig, wenn
infolge eines der nachstehend genannten wichtigen Gründe entwe-
der die Reiseunfähigkeit des Versicherten nach allgemeiner Lebens-
erfahrung zu erwarten ist oder ihm der Antritt der Reise nicht zuge-
mutet werden kann:
a) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung des

Versicherten, seines Ehegatten oder Lebenspartners (soweit
häusliche Gemeinschaft besteht), seiner Eltern, seiner Kinder,
Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkin-
dern oder, wenn die Reise für 2 Personen gemeinsam gebucht
wurde, der zweiten Person, vorausgesetzt, dass diese gleichfalls
versichert ist;

b) unerwartete Impfunverträglichkeit des Versicherten oder, im Fal-
le gemeinsamer Reise, seines Ehegatten oder Lebenspartners
(soweit häusliche Gemeinschaft besteht), seiner Kinder oder
Geschwister des Versicherten oder der Eltern eines minderjähri-
gen Versicherten, sofern der Angehörige ebenfalls versichert ist;

c) Schwangerschaft einer Versicherten oder, im Falle gemeinsamer
Reise, der versicherten Ehegattin oder der versicherten Mutter
eines minderjährigen Versicherten;

d) Schaden am Eigentum des Versicherten oder, im Falle gemeinsa-
mer Reise, eines der in Ziffer 2 b) genannten versicherten Ange-
hörigen des Versicherten infolge von Feuer, Elementarereignis
oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten, sofern der Schaden im
Verhältnis zu der wirtschaftlichen Lage und dem Vermögen des
Geschädigten erheblich oder sofern zur Schadenfeststellung sei-
ne Anwesenheit notwendig ist;

e) Verlust des Arbeitsplatzes der versicherten Person oder einer
mitversicherten Risikoperson aufgrund einer unerwarteten
betriebsbedingten Kündigung durch den Arbeitgeber;

f) Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses durch die versicherte Per-
son oder einer mitversicherten Risikoperson, sofern diese Person
bei der Reisebuchung arbeitslos gemeldet war und das Arbeits-
amt der Reise zugestimmt hat;

g) unerwartete Einberufung der versicherten Person oder einer
mitversicherten Risikoperson zum Grundwehrdienst oder zum
Zivildienst, sofern der Termin nicht verschoben werden kann und
die Stornogebühren nicht von einem Kostenträger übernommen
werden;

h) Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen der versicherten
Person oder einer mitversicherten Risikoperson an einer
Schule/Universität, die wiederholt werden müssen, um eine Ver-
längerung des Schulbesuchs/Studiums zu vermeiden oder den
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ZusatzbedingungenB
Die folgenden Besonderen Bedingungen sind nur Vertragsbestandteil,
wenn sie in Ihrer Versicherungspolice, bzw. im gültigen Versicherungs-
policen-Nachtrag genannt sind.

Besondere Bedingungen zur Reiseabbruchkosten-Versicherung 
(BB-RAV-2008)  Fassung Januar 2008

In Ergänzung zu Ziff. 1 Nr. 1 der ABRV 2008 leistet die Würzburger Versiche-
rungs-AG (Würzburger) auch, wenn die versicherte Reise aus den unter Ziff.
1 Nr. 2 der ABRV 2008 genannten Gründen nicht planmäßig beendet wer-
den kann (Reiseabbruch).

Bei Abbruch der Reise leistet die Würzburger Entschädigung für die nach-
weislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch
unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten der versicherten Perso-
nen. Voraussetzung hierfür ist, dass An- und Abreise in dem versicherten
Arrangement enthalten sind. Dies gilt auch im Falle nachträglicher Rück-
kehr.

Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des Transport-
mittels, der Unterkunft und der Verpflegung auf die bei der Reise gebuchte
Qualität abgestellt. Wenn, abweichend von der gebuchten Reise, die Rück-
reise mit dem Flugzeug erforderlich wird, ersetzt die Würzburger die Kosten
für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugklasse.

Die Würzburger leistet ferner Entschädigung bei Abbruch der Reise für Auf-
wendungen der versicherten Personen für bereits gebuchte, jedoch nicht in
Anspruch genommene Leistungen, sofern diese innerhalb der vereinbarten
Versicherungssumme berücksichtigt sind.

Im Rahmen der Reiseabbruchkostenversicherung sind Heilkosten, Kosten
für die Begleitpersonen, sowie Kosten für die Überführung einer verstorbe-
nen versicherten Person nicht gedeckt.

genheitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
ursächlich war.
Die vollständige und teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers hat
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehen-
den Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung,
dass der Versicherer Sie bzw. die versicherte Person durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Verletzen Sie bzw. die versicherte Person die Obliegenheit zur Aus-
kunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig wird
der Versicherer in jedem Fall von seiner Verpflichtung zur Leistung
frei.

6. Wann muss die Entschädigung gezahlt werden? 
Die Entschädigung wird zwei Wochen nach ihrer endgültigen Fest-
stellung durch die Würzburger gezahlt, jedoch kann einen Monat
nach Anzeige des Versicherungsfalls als Abschlagszahlung der Betrag
beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen
ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Beendigung der Erhe-
bungen infolge eines Verschuldens Ihrerseits gehindert ist.

7. Welche Verjährungsfristen gelten? 
1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-

ren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
die Versicherungsleistung fällig wird. Ist der Anspruch von Ihnen bei
der Würzburger angemeldet worden, bleibt der Zeitraum zwischen
der Anmeldung und dem Zugang der schriftlichen Entscheidung der
Würzburger bei der Fristberechnung unberücksichtigt.

8. Welche Vorschriften finden auf den Versicherungsvertrag 
Anwendung? 

1. Auf den Versicherungsvertrag findet deutsches Recht, insbesondere
das Versicherungsvertragsgesetz ergänzend zu den vertraglichen Ver-
einbarungen Anwendung.

2. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Würzburger
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der Würz-
burger oder dem für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassungen der Würzburger. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in
dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem
Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

9. Welche Sonderbestimmungen gelten für gemietete Ferien-
wohnungen? 
Sofern die Versicherung bei Abschluss von Mietverträgen für Ferien-
wohnungen, Ferienhäuser oder Ferienappartements in Hotels genom-
men wird, erhält Ziff. 1 Nr. 1 der Allgemeinen Bedingungen für die Rei-
serücktrittskosten-Versicherung (ABRV 2008) folgende Fassung:
Die Würzburger leistet Entschädigung bei Nichtbenutzung der Feri-
enwohnung, des Ferienhauses oder Ferienappartements im Hotel aus
einem der in Ziff. 1 Nr. 2 ABRV 2008 genannten wichtigen Gründe für
die dem Vermieter oder einem anderen vom Versicherten vertraglich
geschuldeten Rücktrittskosten;
Die übrigen Bestimmungen der ABRV 2008 gelten sinngemäß.

10. Anschrift der Würzburger
Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg
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Allgemeine HinweiseC
Subsidiaritätsklausel
Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Ent-
schädigung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden
kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt insbesondere
für Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung und Beihilfe-
leistungen. Soweit aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung
beansprucht werden kann, steht es Ihnen frei, welchem Versicherer Sie
den Schadenfall melden.
Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz
I. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen
Daten 
Hiermit willige ich darin ein, dass meine allgemeinen personenbezoge-
nen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und
der Datenvermeidung verwendet werden 
1. zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der
Leistungspflicht durch die Würzburger Versicherungs-AG
2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit einem Vorversiche-
rer, den ich bei Antragstellung genannt habe.
3. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies
erfolgt durch Übermittlung an und zur dortigen Verwendung durch
Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder
abgesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In-
und Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer übernommenen
Risiken und liegt damit auch im Interesse der Versicherungsnehmer. In
einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer,
denen sie - sofern erforderlich - ebenfalls entsprechende Daten über-
mitteln.
4. durch andere Unternehmen/Personen innerhalb und außerhalb der
Würzburger Versicherungs-AG, denen der Versicherer Aufgaben ganz
oder teilweise zur Erledigung überträgt. Die Unternehmen/Personen
werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwick-
lung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine
Erweiterung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit
nicht verbunden. Die eingeschalteten Unternehmen/Personen sind im
Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes
Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und
rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie
den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten.
5. zur Beratung und Information über Versicherungs- oder sonstige
Finanzdienstleistungen durch den für mich zuständigen Vermittler.

II. Datenverwendung zur Risikobeurteilung und Leistungsprüfung 
Ich willige in die Verwendung der erfassten oder von mir angegebenen
oder übermittelten Gesundheitsdaten zur Risikobeurteilung und zur
Leistungsprüfung durch die Würzburger Versicherungs-AG ein. Die
Grundsätze der Datensparsamkeit und Datenvermeidung sind zu
beachten.

III. Erklärung für mitzuversichernde Personen
Die vorstehenden Erklärungen gebe ich auch für meine mitzuversi-
chernden Kinder sowie die von mir gesetzlich vertretenen mitzuversi-
chernden Personen ab, die die Bedeutung dieser Erklärungen nicht
selbst beurteilen können.

D Auszug aus dem Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG)

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versiche-

rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Ver-
sicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung
beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom
Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht
zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der
Versicherungsnehmer.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat.

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach
Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonder-
te Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer
vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 78 Haftung bei Mehrfachversicherungen
(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr ver-

sichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den
Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe
der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der
anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Mehr-
fachversicherung), haften die Versicherer in der Weise als Gesamt-
schuldner, dass jeder Versicherer den von ihm nach dem Vertrag zu lei-
stenden Betrag zu zahlen hat, der Versicherungsnehmer aber insge-
samt nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßga-
be der Beiträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer nach
dem jeweiligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der Versicherun-
gen ausländisches Recht anzuwenden, kann der Versicherer, für den
das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen
Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach
dem für ihn maßgeblichen Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
Absicht vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag
nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis
erlangt.

§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachver-

sicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehr-
fachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabge-
setzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. sind in diesem Fall
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einverneh-
men der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsneh-
mer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssum-
men und der Prämien verlangen.
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